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A. Prüfungsauftrag 

I. Prüfungsauftrag 

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch die Gesellschafterversammlung am 29. Juli 

2019 erteilte uns der gesetzliche Vertreter der 

Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wiesbaden, 

(im Folgenden kurz "Beteiligungsgesellschaft WVV" oder "Gesellschaft" genannt) 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 

31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für dieses Ge-

schäftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen. 

2. Die Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im 

Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. 

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 122 Abs. 1 HGO nach den für große Kapitalge-

sellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lagebe-

richts (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 122 Abs. 1 HGO.  

3. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.  

4. Zudem wurden wir beauftragt, die den Abschlussprüfer betreffenden Vorgaben im Public Corpo-

rate Governance Kodex der Landeshauptstadt Wiesbaden (Beteiligungskodex) bei unserer Prüfung 

zu berücksichtigen. In Konkretisierung dieser Grundsätze sind wir dazu verpflichtet, die Gesell-

schafterversammlung zu informieren bzw. im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn bei der Durch-

führung der Prüfung Tatsachen festgestellt werden, die eine Unrichtigkeit der von der Geschäfts-

führung abgegebenen Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex ergibt. Die 

Abschlussprüfung ist jedoch nicht darauf ausgerichtet, festzustellen, ob die Verhaltensempfehlun-

gen des Public Corporate Governance Kodex eingehalten wurden oder ob die abgegebene Entspre-

chenserklärung inhaltlich zutreffend ist. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt F. 

5. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit-

ten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 vereinbart. 
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6. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht nach 

den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der ge-

prüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist an das geprüfte Unternehmen ge-

richtet. 

II. Bestätigung der Unabhängigkeit 

7. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 

8. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die ge-

setzlichen Vertreter (siehe Anlage I) dar: 

9. Nach einem Überblick über das wirtschaftliche Umfeld äußern sich die gesetzlichen Vertreter über 

den Geschäftsverlauf im Kern wie folgt: 

• Die Ertragslage des Geschäftsjahres 2019 ist geprägt durch die Ausschüttung auf das Jahreser-
gebnis 2019 der Kom9 in Höhe von T€ 13.406 (Vorjahr T€ 13.017). 

• Die Vermögenslage der Beteiligungsgesellschaft WVV ist nahezu unverändert zum Vorjahr. Die 
Bilanzsumme hat sich unwesentlich um T€ 5 vermindert. Die Forderungen gegen die WVV Hol-
ding in Höhe von T€ 8.137 betreffen im Wesentlichen eine konzerninterne Zwischenfinanzie-
rung. Die mit den Forderungen saldierten Verbindlichkeiten gegenüber der WVV Holding in 
Höhe von T€ 29 betreffen die Restzahlung der Ergebnisabführung des Jahres 2019.  

• Die Finanzlage der Gesellschaft ist angemessen; es bestehen keine Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten. 

Die voraussichtliche Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des 

Eigenbetriebs erläutern die gesetzlichen Vertreter wie folgt: 

• Mit dem Halten der Kommanditanteile an der Kom9 ist die Erwartung der Gesellschaft ver-
knüpft, dass künftig eine nachhaltige Rendite erzielt werden kann. Auf Basis der Ergebnispla-
nung der Kom9 für das Jahr 2020 erwartet die Gesellschaft Erträge aus Beteiligungen in Höhe 
von T€ 13.420. Daher wird ein entsprechend unverändertes Jahresergebnis erwartet. Die mög-
lichen Auswirkungen der Corona Pandemie sind darin nicht berücksichtigt. Zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt kann nach Auffassung der gesetzlichen Vertreter nicht zuverlässig prognostiziert 
werden welche Einflüsse die Pandemie auf den Energiesektor – und damit auf die Ertragslage 
von Kom9 bzw. mittelbar auf die Beteiligungsgesellschaft WVV – haben wird. Nach derzeitiger 
Einschätzung wird die Pandemie aber keine wesentlichen langfristigen Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell und -ergebnis haben. 

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der 

wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, ist plausibel 

und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Er-

kenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und 

inhaltlich zutreffend. 
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II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 22. Mai 2020 den 

folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wiesbaden 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wies-

baden, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ-

lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wiesbaden für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Vorschrif-
ten des Gesellschaftsvertrags und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-

schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
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handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-

rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschafts-

vertrags in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-

einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
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und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-

tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 

beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.  

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
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bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

11. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapital-

gesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags, den 

weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften (§ 42 GmbHG) sowie den branchenspezifischen Vor-

schriften (§ 53 HGrG) aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-

zember 2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung, und Anhang, und der Lagebe-

richt für das Geschäftsjahr 2019. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, 

Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Auf-

gabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vor-

schriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin ge-

prüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei 

haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darge-

stellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vor-

schriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind. 

12. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffent-

lichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 

§ 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. 

13. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft, insbesondere ob 

alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten 

Auftrags zur Jahresabschlussprüfung. 

14. Unsere Prüfung haben wir in den Monaten Februar bis April 2020 überwiegend in den Geschäfts-

räumen der ESWE Versorgung in Wiesbaden, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt 

und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt. 

15. Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018. 

16. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prü-

fungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. 

Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die 

gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konn-

ten. Gegenstand unseres Auftrages waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher 

Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der 



PwC 
15 

 

0.0899510.001 
 

Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchfüh-

rung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungsle-

gung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter 

des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhin-

derung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.  

17. Aufgrund der Auslagerung wesentlicher Bereiche der Rechnungslegung der Gesellschaft auf die 

ESWE Versorgung haben wir die erforderlichen Prüfungshandlungen bei dem Dienstleistungsun-

ternehmen durchgeführt. 

18. Die Gesellschaft ist als Beteiligungsgesellschaft nur in geringen Umfang operativ tätig. Daher ha-

ben wir unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaft-

lichkeit der Prüfungsdurchführung im Wesentlichen Einzelfallprüfungshandlungen auf der Basis 

von Stichproben durchgeführt. Eine Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir insoweit 

vorgenommen, als sie zur Bestimmung des Risikos wesentlicher Fehler in der Rechnungslegung 

erforderlich war. 

19. Im Rahmen der Einzelfallprüfungen von Abschlussposten der Gesellschaft haben wir u.a. Handels-

registerauszüge, Gesellschafterbeschlüsse sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur 

Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben 

wir uns zum 31. Dezember 2019 Bankbestätigungen zukommen lassen.  

20. Von den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Personen sind uns alle verlang-

ten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt. 
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

21. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Be-

langen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren ge-

prüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbil-

dung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

22. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die von 

der Gesellschaft und der ESWE Versorgung getroffenen organisatorischen und technischen Maß-

nahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu 

gewährleisten.  

23. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der Gesellschaft und der ESWE Versor-

gung ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige 

Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten. 

2. Jahresabschluss 

24. Im Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 der Beteiligungsgesellschaft WVV wurden die 

gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften und die Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

25. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung 

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, 

Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

26. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen we-

sentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

27. Zum Zeitpunkt der Beendigung unserer Prüfung konnte nicht abschließend beurteilt werden, ob 

die Unterlassung der Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB zu Recht erfolgte, weil die Befreiungsvo-

raussetzung (Aufnahme der Angaben in einen das Unternehmen einbeziehenden Konzernab-

schluss) ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden kann. Anhaltspunkte dafür, 

dass diese Voraussetzung voraussichtlich nicht erfüllt wird, bestehen nicht. 
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3. Lagebericht 

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 

HGB).  

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und 

vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend 

pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Änderungen in 

den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein 

(§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).  

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen 

28. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage II) erläutert 

und wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert beibehalten. 
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E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

29. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) 

beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit 

der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen 

Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, geführt worden sind. 

30. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur 

Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine 

Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 

der gesetzlichen Vertreter von Bedeutung sind. 
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F. Feststellungen zur Einhaltung des Public Corporate Governance Ko-
dex der Landeshauptstadt Wiesbaden 

31. Wir haben die Einhaltung der „Grundsätze guter Unternehmensführung der Landeshauptstadt 

Wiesbaden“ (Public Corporate Governance Kodex) für die von dem Beteiligungsmanagement der 

Landeshauptstadt Wiesbaden ausgewählten Fragen überprüft. Dazu wurde uns von Seiten des Be-

teiligungsmanagements der Landeshauptstadt Wiesbaden eine Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt, 

in der zu den einzelnen zu überprüfenden Sachverhalten (Auszug aus den Richtlinien) Fragen for-

muliert sind. 

Die Sicherstellung der Einhaltung der zu überprüfenden Sachverhalte (Auszug aus der Richtlinie) 

liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Feststellungen getroffen, die darauf schließen lassen, 

dass die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung 

mit den Überprüfenden Sachverhalten (Auszug aus den Richtlinien) gehandelt hätte. 
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Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH 
 
 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 
 
Grundlagen der Gesellschaft 
 
Die Geschäftstätigkeit der Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wies-
baden, beschränkt sich auf das Halten der Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG, 
Freiburg im Breisgau (Kom9). 
 
 
Wirtschaftsbericht 
 
Geschäftsverlauf 2019 und Ertragslage 
 
Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 wurde geprägt durch die Vorabausschüttung auf 
das Jahresergebnis 2019 der Kom9 in Höhe von 13.406 T€. Das erzielte Jahresergebnis 
von 13.430 T€ wurde aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die Gesellschafterin 
abgeführt.  
 
Die Erträge aus Beteiligungen stellen den finanziellen Leistungsindikator der Gesellschaft 
dar, nach dem diese gesteuert wird. Die im Geschäftsjahr 2019 erzielten Erträge aus Be-
teiligungen liegen um 15 T€ unter der Prognose für das Geschäftsjahr von 13.421 T€. 
 
Vermögens- und Finanzlage 
 
Die Vermögenslage der Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH ist im Be-
richtsjahr im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr. Die Bilanzsumme hat sich unwesent-
lich um 5 T€ vermindert. Die mit den Forderungen aus kurzfristiger Zwischenfinanzierung 
(8.150 T€) und anrechenbaren Steuern (12 T€) saldierten Verbindlichkeiten gegenüber der 
WVV Wiesbaden Holding GmbH betreffen den Restsaldo aus der Ergebnisabführung des 
Jahres 2019 in Höhe von 29 T€. 
 
Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 100,0 %. 
 

Anlage I

1



Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist angemessen; es bestehen keine Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft ei-
nen Cashflow von 16.516 T€ erwirtschaftet. Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit 
beläuft sich auf 28 T€. Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 16.480 T€, 
so dass sich die flüssigen Mittel von 121 T€ auf 47 T€ leicht gemindert haben. 
 
Prognose-, Chancen- und Risikobericht 
 
Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft werden im Wesentli-
chen durch Chancen und Risiken der Beteiligungsgesellschaft Kom9 beeinflusst. Mit dem 
Halten der Kommanditanteile an der Kom9 ist die Erwartung der Gesellschaft verknüpft, 
dass künftig eine nachhaltige Rendite erzielt werden kann. Die Ergebnisplanung der Kom9 
geht für das Jahr 2020 von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 
98.502 T€ aus. Hiervon würden auf die Beteiligungsgesellschaft gemäß ihrem Anteilsbe-
sitz 13.420 T€ entfallen. Unter Berücksichtigung von eigenen Erträgen und Aufwendungen 
rechnet die Gesellschaft für 2020 mit einem im Wesentlichen unveränderten Jahresergeb-
nis. Die möglichen Auswirkungen der Corona Pandemie sind darin nicht berücksichtigt. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht zuverlässig prognostiziert werden welche Ein-
flüsse die Pandemie auf den Energiesektor – und damit auf die Ertragslage von Kom9 
bzw. mittelbar auf die Beteiligungsgesellschaft WVV – haben wird. Aktuell erwarten wir 
noch keine starken oder gar bestandsgefährdenden Auswirkungen. 
 
Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten 
 
Die Finanzinstrumente der Gesellschaft umfassen im Geschäftsjahr 2019 im Wesentlichen 
Finanzanlagen und Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Derivative Finanzin-
strumente werden von der Gesellschaft nicht genutzt. 
 
Die Gesellschaft ist im Rahmen der Verwendung von Finanzinstrumenten Risiken ausge-
setzt. 
 
Bei den Finanzanlagen besteht das maximale Ausfallrisiko in Höhe der bilanzierten Buch-
werte. Die Werthaltigkeit der Finanzanlagen wird durch die Geschäftsführung regelmäßig 
überprüft. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden entsprechende Ab-
schreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte vorgenommen. 
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Das Ausfallrisiko bei den Forderungen besteht in der Gefahr des Ausfalls eines Vertrags-
partners und daher maximal in Höhe der positiven Zeitwerte der jeweiligen Forderungen. 
Dieses Risiko wird bei der Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH als 
nicht wesentlich eingestuft, da die Geschäfte im Wesentlichen mit verbundenen Unter-
nehmen abgeschlossen sind, die über eine ausreichende Bonität verfügen. 
 
 
Wiesbaden, den 22. Mai 2020 
 
Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH 
 
 
 
Rainer Emmel 
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Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wiesbaden

31.12.2019 31.12.2018
€ €

Aktiva

A. Anlagevermögen (1)

Beteiligungen 124.593.072,75 124.593.072,75

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände (2)

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.136.661,92 8.066.561,77

2. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 1.051,89

8.136.661,92 8.067.613,66

II. Guthaben bei Kreditinstituten 47.218,72 120.916,57

132.776.953,39 132.781.602,98

Bilanz zum 31. Dezember 2019
=========================
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31.12.2019 31.12.2018
€ €

Passiva

A. Eigenkapital (3)

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 132.747.914,84 132.747.914,84

132.772.914,84 132.772.914,84

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen (4) 2.200,00 2.100,00

C. Verbindlichkeiten (5)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.838,55 6.588,14

132.776.953,39 132.781.602,98
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Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wiesbaden

2019 2018
€ €

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen (6) 10.589,01 11.676,50

2. Erträge aus Beteiligungen (7) 13.406.294,60 13.017.081,60

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (8) 33.804,07 28.088,40

4. Unternehmensergebnis 13.429.509,66 13.033.493,50

5. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags 
abgeführter Gewinn (9) 13.429.509,66 13.033.493,50

6. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis 0,00 0,00

=====================================

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2019
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Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH 
 
Anhang für das Geschäftsjahr 2019 
 
 
Allgemeine Angaben 
 
Die Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH hat ihren Sitz in Wiesbaden 
und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 11963. 
 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde auf der Grundlage der Rechnungs-
legungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Entsprechend § 122 Abs. 1 HGO 
wird der Jahresabschluss nach den Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften nach 
§ 267 Abs. 3 HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen 
des GmbH-Gesetzes beachtet. 
 
Der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Gesamtkostenverfahren gemäß 
§ 275 Abs. 2 HGB zugrunde. 
 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bei den Finanzanlagen sind die Beteiligungen zu Anschaffungskosten bewertet. 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditin-
stituten wurden zum Nennwert bilanziert. 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bekannten ungewissen Verbindlichkeiten sowie 
sonstige Risiken. Sie sind nach dem bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendi-
gen Erfüllungsbetrag bemessen. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet. 
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Erläuterungen zur Bilanz 
 
 
(1) Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem als Anlage zum Anhang beigefügten An-
lagespiegel dargestellt. 
 
Unter den Beteiligungen weist die Gesellschaft den Kommanditanteil von 13,6 % an der 
Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau, (Kom9) aus. 
 
 
(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr sämtlich 
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 
 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen ausschließlich gegen die Ge-
sellschafterin WVV Wiesbaden Holding GmbH und betreffen: 
 
 31.12.2019 31.12.2018 
 T€ T€ 
   
Forderungen aus Zwischenfinanzierung 8.150 8.100 
Forderung aus anrechenbaren Steuern 16 0 
Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführung  29  33 
 8.137 8.067 
 
Die ausgewiesenen Steuerforderungen aus anrechenbaren Steuern (im Wesentlichen Kapi-
talertragsteuer und Solidaritätszuschlag), die im Rahmen der Organschaft über die Gesell-
schafterin beim Finanzamt geltend gemacht werden, werden der Gesellschaft nach Veran-
lagung der Gesellschafterin erstattet. 
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(3) Eigenkapital 
 
Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25 T€ wird am 31. Dezember 2019 zu 100 % von der 
WVV Wiesbaden Holding GmbH, Wiesbaden, gehalten. 
 
 
(4) Sonstige Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen ausschließlich die Aufwendungen für die Jahresab-
schlussprüfung. 
 
 
(5) Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen wie im Vorjahr ge-
genüber der ESWE Versorgungs AG und betreffen Verbindlichkeiten aus der Weiterberech-
nung von Dienstleistungen. 
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
 
(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen 
für die laufende Verwaltung, die Prüfung des Jahresabschlusses sowie Versicherungsbei-
träge. 
 
 
(7) Erträge aus Beteiligungen 
 
In der Position wird die Ausschüttung der Kom9 auf das Ergebnis des Jahres 2019 ausge-
wiesen. 
 
 
(8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
Der Posten betrifft Zinserträge aus der kurzfristigen konzerninternen Zwischenfinanzierung. 
 
 
(9) Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn 
 
Gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 31. August 2010 führt die Beteiligungsgesellschaft 
WVV Wiesbaden Holding mbH den Jahresüberschuss für das Jahr 2019 in Höhe von 
13.429.509,66 € an die WVV Wiesbaden Holding GmbH ab. 
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Sonstige Angaben 
 
 
Organe der Gesellschaft 
 
Geschäftsführung 
 
Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.  
 
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 
 

Herr Rainer Emmel, Geschäftsführer der WVV Wiesbaden Holding GmbH, 
Hohenstein. 
 

Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. 
 
Abschlussprüferhonorar 
 
Auf die Angaben zu den Honoraren des Abschlussprüfers der Gesellschaft nach § 285 
Nr. 17 HGB wurde verzichtet, da diese Angaben im Konzernabschluss der WVV Wiesbaden 
Holding GmbH als einbeziehendes Mutterunternehmen enthalten sind. 
 
Konzernzugehörigkeit 
 
Die Gesellschaft ist verbundenes Unternehmen i.S.d. § 15 AktG und § 271 Abs. 2 HGB zur 
WVV Wiesbaden Holding GmbH, Wiesbaden, und ihren verbundenen Unternehmen. Der 
Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der WVV Wiesbaden Hol-
ding GmbH einbezogen, der für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufge-
stellt und im Bundesanzeiger in elektronischer Form offengelegt wird. 
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Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 
 

Die sich seit Januar 2020 weltweit ausbreitende Corona Pandemie (COVID-19) wird signifi-
kante Auswirkungen auf die weltweite konjunkturelle Entwicklung haben. Wir gehen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass die gesetzlich angeordneten Maßnahmen zur 
Bekämpfung von COVID-19 keine wesentlichen, dauerhaften Auswirkungen auf unser Ge-
schäftsmodell und -ergebnis haben werden. 
 
Wiesbaden, den 22. Mai 2020 
 
Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH 
 
 
 
Rainer Emmel 
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Beteiligungsgesellschaft WVV Wiesbaden Holding mbH, Wiesbaden

 
Stand am Stand am 
1.1.2019 31.12.2019  

€ €

Finanzanlagen

Beteiligungen 124.593.072,75 124.593.072,75

124.593.072,75 124.593.072,75

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019
================================================
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Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Stand am Stand am 31.12.2019 31.12.2018
1.1.2019 31.12.2019

€ € € €

0,00 0,00 124.593.072,75 124.593.072,75

0,00 0,00 124.593.072,75 124.593.072,75

     

Anlage zum Anhang
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720) 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-
dualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-

schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisun-

gen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzern-

leitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unter-

nehmens bzw. des Konzerns? 

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.  

Aufgrund der Größe der Gesellschaft gibt es weder Geschäftsordnungen für die Organe noch 

einen Geschäftsverteilungsplan oder Geschäftsanweisungen für die Geschäftsführung.  

Die Zuordnung der Aufgaben und Pflichten der Geschäftsführung und die von der Gesell-

schafterversammlung zu genehmigenden Geschäfte und Maßnahmen entsprechen nach un-

serer Auffassung den Erfordernissen einer sachgerechten Unternehmensführung. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nie-

derschriften hierüber erstellt? 

Im Jahr 2019 haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Die über die Sitzun-

gen erstellten Protokolle haben uns vorgelegen. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktien-

gesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Herr Rainer Emmel ist in den folgenden Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig: 

• AltenHilfe Wiesbaden GmbH 

• Abwasserzweckverband Flörsheim (bis 30. Juni 2019) 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individua-

lisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgs-

bezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? 

Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2019 kein eigenes Personal. Geschäftsführer und Pro-

kurist sind bei der WVV Holding angestellt. 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus 

dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse er-

sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Die Gesellschaft beschäftigt mit Ausnahme der Geschäftsführer keine Mitarbeiter. Aus die-

sem Grund hat die Gesellschaft darauf verzichtet, einen Organisationsplan zu erstellen. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zum Fragenkreis 2 a).  

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumen-

tiert?  

Da die Gesellschaft kein Personal beschäftigt, wurden solche Vorkehrungen nicht ergriffen.  

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungspro-

zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-

nahme und -gewährung? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten 

werden?  

Die Gesellschaft hat keine Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen erlassen. Für die Gesellschaft 

sind auskunftsgemäß die Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen der WVV Holding bzw. der 

ESWE Versorgung anzuwenden. Hier existieren für sämtliche Unternehmensbereiche Richtli-

nien bzw. Arbeitsanweisungen, die im Organisationshandbuch der WVV Holding bzw. der 

ESWE Versorgung dokumentiert und im Intranet bereitgestellt werden.  

Im Rahmen der Abschlussprüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen diese 

Richtlinien. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, 

EDV)? 

Die Verträge werden in den jeweilig zuständigen Abteilungen der ESWE Versorgung bzw. 

der WVV Holding aufbewahrt. Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträ-

gen.  

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung 

der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnis-

sen des Unternehmens? 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr aufgrund des geringen operativen Geschäftsumfangs 

keinen Wirtschaftsplan aufgestellt. Den Planungen für die Beteiligungsgesellschaft WVV 

wird die Ausschüttungs- und Ergebnisplanung der Kom9 zugrunde gelegt. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Wirtschaftlich wesentliche Planabweichungen werden bei Bedarf analysiert. Dazu wird auf 

Informationen der Kom9 zurückgegriffen. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den be-

sonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung wird durch die ESWE Versorgung 

als Dienstleistung durchgeführt. 

Die Geschäftsvorfälle der Gesellschaft werden nach den Grundsätzen kaufmännischer Buch-

führung aufgezeichnet. Das bei der ESWE Versorgung bestehende Rechnungswesen ein-

schließlich Kostenrechnung entspricht der Unternehmensgröße und den besonderen Anfor-

derungen des Unternehmens. Der Gesellschaft steht ein für eine wirtschaftliche Betriebsfüh-

rung geeignetes Instrument zur Verfügung (SAP). Abstimmungskontrollen innerhalb des 

Rechnungswesens werden in ausreichendem Umfang durchgeführt.  
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskon-

trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Das Finanzmanagement inklusive laufender Liquiditätskontrolle wird durch die ESWE  Ver-

sorgung übernommen. Die laufende Liquiditätskontrolle ist unseres Erachtens gewährleistet. 

Kredite bestehen bei der Gesellschaft nicht.  

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? 

Ein zentrales Cash Management ist über die ESWE Versorgung sichergestellt. Es haben sich 

im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Rege-

lungen nicht eingehalten worden sind.  

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und 

effektiv eingezogen werden? 

Entgelte werden in der Regel vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen.  

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es 

alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche? 

Das Controlling entspricht den Anforderungen des Unternehmens.  

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der 

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Es bestehen keine Tochterunternehmen. Die ESWE Versorgung übernimmt für die Gesell-

schaft, wie für die WVV Holding, das Finanz- und Rechnungswesen, so dass die Überwachung 

der Beteiligung an der Kom9 gewährleistet ist.  

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäftsleitung Maßnahmen ergriffen und nach Art und Umfang Frühwarnsignale 

definiert, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können? 

Die Gesellschaft verfügt aufgrund ihrer Größe und ihrer geringen operativen Geschäftstätig-

keit über kein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem.  
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 

Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 4 a). 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 4 a). 

d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt 

und angepasst? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 4 a). 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

 Die genannten Geschäfte werden von der Gesellschaft nicht durchgeführt. Daher entfällt die 
Beantwortung dieses Fragenkreises. 

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch 

eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Bei Bedarf kann die Konzernre-

vision der WVV Holding eingeschaltet werden. 

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die 

Gefahr von Interessenkonflikten? 

Eine Gefahr von Interessenskonflikten besteht nicht.  

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernre-

vision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funk-

tionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat 

die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber 

schriftliche Revisionsberichte vor? 

Im Berichtsjahr wurden keine Prüfungen durchgeführt. 
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d) Hat die interne Revision ihre Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 6 c).  

e) Hat die interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt, und um welche handelt es sich? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 6 c).  

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revi-

sion gezogen und wie kontrolliert die interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 6 c).  

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-
sen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans 

zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

§ 5 des Gesellschaftsvertrages enthält eine Aufzählung von Maßnahmen und Geschäften, für 

die die Geschäftsführung der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf. Wir ha-

ben keine Kenntnisse erlangt, dass für zustimmungsbedürftige Geschäfte keine entspre-

chende Genehmigung eingeholt wurde.   

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es wurden keine derartigen Kredite im Geschäftsjahr gewährt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähn-

liche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden 

sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Anstelle zustimmungsbedürftiger Geschäfte vorgenommene ähnliche, aber nicht als zustim-

mungsbedürftig behandelte Maßnahmen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht fest-

gestellt.  
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-

chungsorgans übereinstimmen? 

Nein. 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 

Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-

schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Investitionen vorgenommen. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 

nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen 

(z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Nein.  

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-

wacht und Abweichungen untersucht? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 8 a).  

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in wel-

cher Höhe und aus welchen Gründen? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 8 a).  

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Wir verweisen hierzu auf die Antwort zu Fragenkreis 8 a). 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, 

VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Nein. 
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote 

(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Es wurden keine entsprechenden Geschäfte im Rahmen unserer Prüfung festgestellt. 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Der Geschäftsführer hat der Gesellschafterversammlung im Berichtsjahr Bericht erstattet.  

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Ja. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-

richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abge-

wickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlas-

sungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Wesentliche Vorgänge wurden angemessen und zeitnah dem Überwachungsorgan mitge-

teilt. 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle so-

wie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen der Geschäftsführung 

haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.  

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonde-

ren Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Im Berichtsjahr gab es nach unseren Feststellungen und den uns erteilten Auskünften keinen 

besonderen Wunsch des Überwachungsorgans hinsichtlich der Berichterstattung. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder un-

ternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Nach unseren Feststellungen ergaben sich aus den Protokollen über die Gesellschafterver-

sammlungen keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung. 
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden 

Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Die Gesellschaft ist in die von der WVV Holding für den Konzern abgeschlossene D&O-Versi-

cherung einbezogen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen wur-

den auf Konzernebene festgelegt.  

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-

gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden? 

Auskunftsgemäß wurden keine Interessenskonflikte gemeldet. 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang besteht nicht. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für auffallend hohe oder 

niedrige Bestände. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilan-

ziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände 

wesentlich beeinflusst wird? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche Abweichungen zwischen den Bilanz- und 

Verkehrswerten ergeben.  

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-

men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflich-

tungen finanziert werden? 

Die Gesellschaft ist zu 100,0 % durch Eigenkapital finanziert.  

Am Bilanzstichtag bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.  
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b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Entfällt, da die Gesellschaft nicht Mutterunternehmen ist.  

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der 

öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen 

Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten. 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 

Finanzierungsprobleme aufgrund der Kapitalausstattung bestehen nicht.  

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Ein Gewinnverwendungsvorschlag liegt aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsver-

trages nicht vor. 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen? 

Unterschiedliche Geschäftssegmente bestehen nicht.  

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Nein. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehun-

gen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemes-

senen Konditionen vorgenommen werden? 

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben. 
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d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Die Gesellschaft ist nicht konzessionsabgabepflichtig.  

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 

waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Verlustbringende Geschäfte der Gesellschaft haben wir im Rahmen der Prüfung nicht festge-

stellt. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-

nahmen handelt es sich? 

Entfällt, da keine einzelnen verlustbringenden Geschäfte vorliegen. 

Fragenkreis 16: Jahresfehlbetrag und seine Ursachen 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr ein positives Ergebnis vor Ergebnisabführung. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-

ternehmens zu verbessern? 

Mit dem Halten der Kommanditanteile an der Kom9 ist die Erwartung der Gesellschaft 

verknüpft, dass künftig eine nachhaltige Rendite erzielt werden kann. Wir verweisen hierzu 

auch auf die Angaben der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht (siehe Anlage I). 

 



 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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